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Fachkräfte und Hilfskräfte
Hauswirtschaftskräfte und für die
Tagespflege Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI

Wir suchen ab sofort auf Teilzeit in unserem
- Ambulanten Pflegedienst Vital
- Betreutes Wohnen Vital

Eine betriebliche Krankenversicherung
Ein Willkommensbonus
Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

Ihre Vorteile bei Vital

Im Betreuten Wohnen pflegen Sie
die Bewohner jeden Alters und
individuell nach deren
Krankheitsbild und Bedürfnissen.

Vital Pflege • Amtsstraße 18 • 74722 Buchen • Tel.: 06281 - 325 333

Erfahren Sie mehr unter www.vital-pflege.com/jobs-karriere

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort

Produktionshelfer (m/w/d)

in Vollzeit

Bewirb dich jetzt!

Gi Group Deutschland GmbH

Industriestraße 9

74736 Hardheim

Mobil: 0170-2234106

E-Mail: hardheim@gigroup.com

STELLENMARKTSTELLENMARKT

Nähere Informationen zum Aufgabenbereich und weitere 

Datails entnehmen Sie bitte der ausführlichen Stellenbe-

schreibung auf unserer Homepage unter: www.lsz-bw.de

Bildungs- und Wissenszentrum 

Boxberg (Landesanstalt für Schweinezucht -LSZ) 

Seehöfer Straße 50, 97944 Boxberg

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

●	Betriebshandwerker 
 (Elektriker/Elektroniker)  w/m/d

TAUBERBISCHOFSHEIM (RED).

Am 27.05.2022 ist das So-

fortzuschlags- und Einmal-

zahlungsgesetz verkündet 

worden. Bereits zuvor ist das 

Heizkostenzuschussgesetz be-

schlossen worden. 

Mit diesen Gesetzen werden 

Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen, die Leistungen der 

Familienkasse, der Agentur für 

Arbeit oder des Jobcenters bezie-

hen, eine Reihe von Entlastungen 

ausgezahlt.

» Sofortzuschlag für Kinder

Den monatlichen Zuschlag in 

Höhe von 20 Euro erhalten 

Kinder, Jugendliche und jun-

ge Erwachsene bis zur Vollen-

dung des 25. Lebensjahres, die 

mit ihren Eltern oder einem 

Elternteil in einem Haushalt 

leben und Arbeitslosengeld 

II, Sozialgeld oder nur Leis-

tungen für Bildung und Teil-

habe nach dem SGB II bezie-

hen. Der Sofortzuschlag wird 

erstmalig für den Monat Juli 

2022 pro Kind erbracht. Die 

Auszahlung erfolgt gesondert 

und nicht zeitgleich mit den 

übrigen Leistungsansprüchen. 

Kinder, für die Kinderzuschlag 

bezogen wird, erhalten den 

Sofortzuschlag durch eine Er-

höhung des Kinderzuschlages. 

Hier steigt der Höchstbetrag 

auf 229 Euro pro Kind und 

Monat.

» Auszahlung
Familien, die die genannten 

Leistungen bereits beantragt 

haben oder diese erhalten, 

müssen von sich aus nicht 

aktiv werden – der Auszah-

lungsbetrag wird ab Juli au-

tomatisch angepasst. Die Aus-

zahlung erfolgt damit über die 

jeweils zuständigen Einrich-

tungen – also zum Beispiel 

durch die Jobcenter oder, im 

Falle des Kinderzuschlags, 

durch die Familienkasse der 

BA. Im SGB II erfolgt die Aus-

zahlung in der Regel erst im 

Laufe eines Monats und nicht 

zeitgleich mir den übrigen 

Leistungsansprüchen im Vor-

aus.

»  Kinderbonus 2022

Daneben sieht das Entlas-

tungspaket der Bundesregie-

rung auch einen Kinderbonus 

2022 vor, der als Einmalzah-

lung an kindergeldberechtigte 

Familien in Höhe von 100 Euro 

ausgezahlt wird. Als Zeitpunkt 

der Auszahlung ist aktuell 

auch hier der Juli vorgesehen. 

Der Kinderbonus muss nicht 

beantragt werden – die Aus-

zahlung erfolgt automatisch.

Wichtiger Hinweis: Für den 

Anspruch auf Kindergeld für 

aus der Ukraine Gefl üchtete ist 

ab 1.6.2022 keine Erwerbstä-

tigkeit des Antragstellers bzw. 

der Antragstellerin und damit 

auch kein Nachweis einer Ar-

beit erforderlich.

»  Einmalzahlung in der 
Grundsicherung

Leistungsberechtigte, die für 

den Monat Juli 2022 Anspruch 

auf Arbeitslosengeld II oder 

Sozialgeld haben und deren 

Bedarf sich nach der Regelbe-

darfsstufe 1 (Regelbedarf für 

Alleinstehende und Alleiner-

ziehende) oder 2 (Regelbe-

darf für volljährige Partner) 

richtet, erhalten eine Ein-

malzahlung in Höhe von 200 

Euro. Die Leistung dient als 

unmittelbarer pauschaler Aus-

gleich für etwaige bestehende 

fi nanzielle Mehrbelastungen 

in Folge der Pandemie sowie 

aktueller Preissteigerungen. 

Die Leistungen werden von 

Amts wegen bewilligt und es 

wird ein eigener Bescheid für 

die Einmalzahlung erstellt. 

Ein gesonderter Antrag beim 

Jobcenter muss nicht gestellt 

werden.

»  Einmalzahlung 
für Energiekosten im 
Arbeitslosengeld

Mit dem Sofortzuschlags- und 

Einmalzahlungsgesetz sollen 

die im „Maßnahmenpaket des 

Bundes zum Umgang mit den 

hohen Energiekosten“ vor-

gesehenen Entlastungen für 

Bürgerinnen und Bürger um-

gesetzt werden.

Die Einmalzahlung in Höhe 

von 100 Euro erhalten Perso-

nen, die im Monat Juli 2022 

für mindestens einen Tag An-

spruch auf Arbeitslosengeld 

I haben. Ausgenommen sind 

Personen, die als sog. „Auf-

stocker“ im gleichen Zeitraum 

Anspruch auf eine Einmalzah-

lung als Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II haben. Eine 

Antragstellung ist nicht erfor-

derlich. Die Auszahlung er-

folgt von Amts wegen.

» Heizkostenzuschuss

Anspruch auf den Heizkos-

tenzuschuss haben Personen, 

die Berufsausbildungsbeihilfe 

(BAB) und Ausbildungsgeld 

(Abg) erhalten, die außerhalb 

des Haushalts der Eltern, aber 

nicht in einem Wohnheim 

oder Internat wohnen, sowie 

Abg-Beziehende, die an Maß-

nahmen im Eingangsverfahren 

und Berufsbildungsbereich 

anerkannter Werkstätten für 

behinderte Menschen (WfbM) 

und an vergleichbaren Maß-

nahmen anderer Leistungsan-

bieter teilnehmen. 

Mindestens ein Monat des Be-

willigungszeitraum der BAB oder 

des Abg muss in der Zeit vom 

01.10.2021 bis 31.03.2022 liegen. 

Ferner darf der BAB- oder Abg-Be-

ziehende nicht selbst als Wohn-

geldbezieher einen Anspruch auf 

Heizkostenzuschuss haben oder 

nicht Mitglied eines Haushalts 

sein, für den die Wohngeldbe-

hörde einen Heizkostenzuschuss 

gewährt und in dessen Berech-

nung einbezogen worden sein.

» Kein Antrag notwendig

Der Heizkostenzuschuss be-

trägt einmalig 230 Euro. Er 

wird von Amts wegen geleis-

tet. 

Das heißt, es muss kein An-

trag gestellt werden. Die Aus-

zahlung des Heizkostenzu-

schusses erfolgt voraussichtlich 

Ende Juni 2022.

UNTERSTÜTZUNG IN DER KRISE
Einmalzahlungen und Sofortzuschläge von Familienkasse, Jobcenter und Agentur � r Arbeit 

Hier 
könnte Ihre 

Stellenanzeige stehen!


